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N A C H R U F 

 
 
Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen Kollegen 
 

Herrn Werner Lang 
 

Herr Lang war von Juli 2001 bis Dezember 2017 bei der Müllabfuhr Raubling beschäftigt. 
 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.  
 
Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl. 
 
 
Für den Landkreis Rosenheim   Für den Personalrat 
 
 
 
Otto Lederer   Luise Bauer 
Landrat   Personalratsvorsitzende 
 
 

 
 

 
N A C H R U F 

 
 
Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen Kollegen 
 

Herrn Wenzel Wellisch 
 

Herr Wellisch war von März 1952 bis August 1994 beim Bauhof Riedering beschäftigt. 
 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.  
 
Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl. 
 
 
Für den Landkreis Rosenheim   Für den Personalrat 
 
 
 
Otto Lederer   Luise Bauer 
Landrat   Personalratsvorsitzende 
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N A C H R U F 

 
 
Tief betroffen und traurig nehmen wir Abschied von unserem Kollegen 
 

Herrn Sebastian Hamberger 
 

Er trat im September 1980 in den Dienst des Landkreises Rosenheim ein. Nach erfolgreicher Ableistung seiner Ausbildung 
bekleidete er zahlreiche Funktionen in unserem Haus. Zuletzt war er über viele Jahre als Leiter der Kommunalen Rechnung-
sprüfung tätig. 
 
Durch seine freundliche und zurückhaltende Art hat er im Kollegenkreis bleibende Wertschätzung erworben. Wir haben ihn 
als immer verlässlichen, angenehmen und hilfsbereiten Menschen erlebt. Er hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Wir 
werden ihn nicht vergessen und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 
Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl.  
 
 
Für den Landkreis Rosenheim   Für den Personalrat 
 
 
 
Otto Lederer   Luise Bauer 
Landrat   Personalratsvorsitzende 
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VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 
 
 
 
Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Rosenheim zum Stand 30. Juni 2023 
 
 
Mit Schreiben vom 26.09.2023 hat das Bayerische Landesamt für Statistik das Verzeichnis der Gemeinden des Landkreises 
Rosenheim mit den auf Basis Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 30. Juni 2023 übermittelt. 
 
 

Einwohnerzahlen am 31. Dezember 2022 
 

09187000 Landkreis Rosenheim Oberbayern 

Gemeinde 
 

Einwohner 

 
 

insgesamt 

09187186 Albaching  1 789   

09187113 Amerang  3 766   

09187114 Aschau i.Chiemgau  5 762   

09187116 Babensham  3 230   

09187117 Bad Aibling, St  19 625   

09187128 Bad Endorf, M  8 565   

09187129 Bad Feilnbach  8 398   

09187118 Bernau a.Chiemsee  7 163   

09187120 Brannenburg  6 949   

09187121 Breitbrunn a.Chiemsee  1 593   

09187122 Bruckmühl, M  17 015   

09187123 Chiemsee   248   

09187124 Edling  4 696   

09187125 Eggstätt  2 950   

09187126 Eiselfing  3 257   

09187130 Feldkirchen-Westerham  11 206   

09187131 Flintsbach a.Inn  3 081  

09187132 Frasdorf  3 109   

09187134 Griesstätt  2 911   

09187137 Großkarolinenfeld  7 435   

09187138 Gstadt a.Chiemsee  1 251   

09187139 Halfing  2 840  

09187145 Höslwang  1 264   

09187148 Kiefersfelden  6 860   

09187150 Kolbermoor, St  19 153   

09187154 Neubeuern, M  4 342   

09187156 Nußdorf a.Inn  2 652   

09187157 Oberaudorf  5 340   

09187159 Pfaffing  4 258   

09187162 Prien a.Chiemsee, M  11 222   

09187163 Prutting  2 934   

09187164 Ramerberg  1 428   
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09187165 Raubling  11 748   

09187167 Riedering  5 608   

09187168 Rimsting 4 068 

09187169 Rohrdorf  5 964   

09187170 Rott a.Inn  4 221   

09187172 Samerberg  2 877   

09187142 Schechen  5 306   

09187173 Schonstett  1 431   

09187174 Söchtenau  2 742   

09187176 Soyen  3 000   

09187177 Stephanskirchen  10 835   

09187179 Tuntenhausen  7 494   

09187181 Vogtareuth  3 236   

09187182 Wasserburg a.Inn, St  13 010   

 zusammen  267 832   
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 27.09.2023 
 
gez. 
 
Brunner 
Verwaltungsoberinspektor 
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Vollzug der Baugesetze; 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport 
Fl.Nr. 3241/4, Gemarkung Bruckmühl 
 
 
Antragsteller: Matthias und Theresa Lechner, Föhrenstraße 81, 83052 Bruckmühl 
Vorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport 
Bauort: Bruckmühl, Höglinger Straße 1 
Lage: Gemarkung Bruckmühl, Flurstück 3241/4 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 

 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.205, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 28.08.2023 
 
gez. 
 
Rauh 
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Vollzug der Baugesetze; 
Abbruch zweier Bestandsgebäude und Neubau von 3 Einfamilienhäusern mit Garagen und Carports 
Fl.Nrn. 738/5, 738/4 Gemarkung Prien a. Chiemsee 
 
Antragsteller: Am Herrenberg Prien GmbH, Dr.- Paul-Weinhart-Str. 2a, 83209 Prien a. Ch. 
Vorhaben: Abbruch zweier Bestandsgebäude und Neubau von 3 Einfamilienhäusern mit Garagen 

und Carports 
Bauort: Prien a. Ch., Seestr. 88b 
Lage: Gemarkung Prien a. Ch., Flurstücke 738/5, 738/4 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 

 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.219, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 30.08.2023 
 
gez. 
 
Endler 
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Vollzug der Baugesetze; 
Nutzungsänderung eines Seniorenheims in eine Unterkunft für Flüchtlinge 
Fl.Nrn. 88/2, 90 Gemarkung Degerndorf a. Inn 
 
Antragsteller: Schick Vermögensverwaltung KG, Tanzebengasse 18, 83471 Berchtesgaden 
Vorhaben: Nutzungsänderung eines Seniorenheims in eine Unterkunft für Flüchtlinge 
Bauort: Brannenburg, Nußdorfer Str. 13 
Lage: Gemarkung Degerndorf a. Inn., Flurstücke 88/2, 90 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 

 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.218, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 07.09.2023 
 
gez. 
 
Kaiser 
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Sturmwarndienst Simssee 
 
Mit Ablauf des 31. Oktober 2023 wird der Sturmwarndienst am Simssee eingestellt. Die optische Sturmwarnung wird am 1. 
April 2024 wieder in Betrieb genommen. 
 
 
Landratsamt Rosenheim  
Rosenheim, 29.09.2023 
 
gez. 
 
Sedlbauer 
Ltd. Regierungsdirektorin          (EAPI 093-7) 
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KULTUR, KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN 
 
 
 
Vollzug des BayArchivG; 
Bestellung einer ehrenamtlichen Archivpflegerin für den Landkreis Rosenheim 
 
Das Staatsarchiv München hat im Einvernehmen mit dem Landkreis Rosenheim Frau Teresa Lengl für die Dauer von fünf 
Jahren zur ehrenamtlichen Archivpflegerin bestellt. (vgl. Art. 5 BayArchivG) 
 
Aufgabe der ehrenamtlichen Archivpfleger ist es, unter Leitung des Staatsarchivs München die Kommunen in allen Fragen 
des kommunalen Archivwesens zu beraten und zu unterstützen.  
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 19.09.2023 
 
gez. 
 
Brunner 
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BAUEN, PLANEN, GEWÄSSER, WOHNEN 
 
 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Verordnung des Landratsamtes Rosenheim über die Wasserschutzgebiete im Gemeindegebiet Eggstätt und im 
Marktgebiet Bad Endorf im Landkreis Rosenheim zum Schutz der Brunnen IV und V Schlicht für die öffentliche 
Wasserversorgung der Wasserwerk Endorf GmbH & Co.KG vom 14.09.2023 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt aufgrund des § 51 und § 52 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl 2023 I Nr. 176 
vom 06.07.2023), in Verbindung mit Art. 31 und 73 des Bayerischen Wassergesetzes (BayRS 753-1-UG) folgende 
 
 

V E R O R D N U N G 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Wasserwerk Endorf GmbH & Co. KG wird in der Gemeinde Eggstätt 
und im Markt Bad Endorf das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die 
Anordnungen nach §§ 3 bis 8 erlassen. 
 
 

§ 2 Schutzgebiet 
 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

 
- zwei Fassungsbereichen, jeweils für Brunnen IV und V (Zone I), 
- einer engeren Schutzzone (Zone II), 
- einer weiteren Schutzzone (Zone III). 

 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in den im Anhang (Anlage 1) veröffentlichten 

Lageplan im Maßstab M 1 : 25.000 eingetragen. Für den genauen Grenzverlauf ist eine Lageplan im Maßstab 1 : 5.000 
maßgebend, der im Landratsamt Rosenheim sowie in der Gemeinde Eggstätt und im Markt Bad Endorf niedergelegt 
ist; er kann dort während den Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der 
jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der 
der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die fest-

gesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(4) Die Fassungsbereiche sind durch eine Umzäunung, die engere und die weitere Schutzzone (II, III) sind, soweit erfor-

derlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
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§ 3 Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten 
 
(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behördlicher Entscheidungen gemäß § 52 Abs. 1 

Satz 1 WHG, 
 

 
in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen 
der Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht aufgedeckt 
wird, vorzunehmen oder zu erwei-
tern (insbesondere linienhaft 
durchhaltende Geländeeinschnitte, 
Fischteiche, Rohstoffabbau, geneh-
migungsfreie Abgrabungen gem. 
Art. 6 Abs. 2 des Bayerischen Ab-
grabungsgesetzes (BayAbgrG)) 

nur zulässig wie in Zone II sowie im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit den nach Nrn. 2 bis 5 zulässigen 
Maßnahmen 

nur Bodenbearbei-
tung im Rahmen der 
ordnungsgemäßen 
landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftlichen 
oder gärtnerischen 
Nutzung zulässig 

1.2 Wiederverfüllen von Baugruben, 
Leitungsgräben, Hinterfüllungen 

nur zulässig im Zuge von Baumaßnahmen mit dem ur-
sprünglichen Erdaushub oder natürlichem, unbe-
denklichem Bodenmaterial unter Beachtung der boden-
schutzrechtlichen Vorschriften und Regelwerke 

verboten 

1.3 Geländeauffüllungen und Verfüllen 
von Erdaufschlüssen 

verboten, auch für genehmigungsfreie Aufschüttungen nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 9 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

1.4 Leitungen zu verlegen oder zu er-
neuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 
6.11) 

nur zulässig für 

- unterirdische Leitungen ohne Verwendung wasserge-
fährdender Stoffe, zur unmittelbaren Versorgung im 
Schutzgebiet befindlicher Anwesen und Einrichtungen,  

- Freileitungen mit Mastfundamenten bis 3 m Tiefe, je-
doch über dem höchsten zu erwartenden 
Grundwasserstand1, ohne Bodenverbesserungsmaß-
nahmen  

verboten 

1.5 Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.6 Untertägige Eingriffe in den Unter-
grund, auch unterhalb des 
genutzten Grundwasserleiters, 
auch wenn diese außerhalb des 
Wasserschutzgebietes ansetzen verboten 

 
1 Der höchste, natürliche Grundwasserspiegel, der an der Einbaustelle wiederkehrend zu erwarten ist. Hierfür ist der höchste 
gemessene Grundwasserspiegel zugrunde zu legen, zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 m. In Abhängigkeit ge-
ologischer und hydrogeologischer (z. B. starke Grundwasserschwankungen im Karst), wetterbedingter (z. B. extreme 
Feuchtperioden) oder technischer (z. B. Einstellung von Grundwasserentnahmen) Einflüsse kann im Einzelfall ein höherer 
Sicherheitsabstand erforderlich sein. Sofern langjährige durchgehende Messungen für den Standort vorliegen (> 30 Jahre, 
mind. 1 Messung je Monat), kann der Sicherheitsabstand auch reduziert werden. Sofern aus Hochwasserereignissen Ext-
remwerte im Grundwasser resultieren, sind maximal hundertjährliche Hochwasser (HQ 100) maßgeblich. Bei fehlender 
Datengrundlage ist eine Ableitung aus Messungen an benachbarten Grundwasserstellen möglich, unter Beachtung der hyd-
rogeologischen Verhältnisse (z. B. Grundwassergefälle, ggf. abweichende Untergrundverhältnisse). 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

2. beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1 und 2) 

2.1 Errichten oder Erweitern von Rohr-
leitungsanlagen zum Befördern 
wassergefährdender Stoffe im 
Sinne des § 65 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) i. V. m. Nrn. 19.3 bis 19.6 
der Anlage 1 UVPG sowie § 2 
Abs. 2 der Rohrfernleitungsverord-
nung (RohrFLtgV), außerdem von 
Rohrleitungsanlagen, die nicht der 
Verordnung über Anforderungen 
zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV) unterliegen, 
bei denen jedoch zumindest Anla-
genteile wassergefährdende Stoffe 
enthalten können  

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum Um-
gang mit wassergefährdenden 
Stoffen zu errichten oder zu erwei-
tern (ohne Nrn. 2.4 bis 2.6) 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 2.3 

verboten 

2.3 Anlagen nach § 62 WHG zum Um-
gang mit wassergefährdenden 
Stoffen zu betreiben 

verboten 

2.4 Biogasanlagen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

2.5 Windkraftanlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

2.6 Anlagen zur Erdwärmenutzung zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

2.7 Abfüllen und Lagern wassergefähr-
dender Stoffe außerhalb von 
Anlagen nach § 62 WHG  

nur zulässig für 

- das Abfüllen (z. B. Betanken) über technischen Schutz-
vorkehrungen mit Eignungsnachweis  

- das kurzfristige (wenige Tage) Lagern von Stoffen bis 
Wassergefährdungsklasse 2 in dafür geeigneten, dich-
ten Transportbehältern bis zu je 50 Liter 

verboten 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

2.8 Sonstiger Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen außerhalb von 
Anlagen nach § 62 WHG, soweit 
nicht nach Nrn. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 
6.4 und 6.5 zulässig 

nur zulässig für  

- Verwenden über flüssigkeitsundurchlässigen, regelmä-
ßig durch Augenschein auf Unversehrtheit und 
Funktionsfähigkeit zu kontrollierenden, vor Witterungs-
einflüssen geschützten Betriebsflächen (wie z. B. in 
Werkstätten), unter Bereithalten geeigneter Bindemittel 

- Mitführen und Verwenden der nötigen Betriebsstoffe für 
Fahrzeuge und Maschinen (auf die Pflicht zur Gefah-
renminimierung, z. B. Verwendung biologisch 
abbaubarer Kettenschmieröle, wird hingewiesen), 

- Kleinmengen im Rahmen des üblichen privaten Haus-
gebrauchs 

- Winterdienst auf gewidmeten Verkehrswegen 

verboten 

2.9 Abfall im Sinne der Abfallgesetze 
auf Deponien sowie bergbaulichen 
Abraum oder unverwertbare Lager-
stättenanteile in Gruben, Brüchen 
und Tagebauen abzulagern  

verboten 

2.10 Genehmigungspflichtiger Umgang 
mit radioaktiven Stoffen im Sinne 
des Atomgesetzes und der Strah-
lenschutzverordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen für 
häusliches, gewerbliches oder 
kommunales Abwasser zu errichten 
oder zu erweitern, einschließlich 
Kleinkläranlagen 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.2 Mischwasserentlastungsbauwerke 
zu errichten oder zu erweitern 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.3 Trockentoiletten  nur zulässig für die Dauer des konkreten Anlasses (Bau-
stelle, Veranstaltung) und mit dichtem, regelmäßig 
geleertem Behälter 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten 

Hinweis: Befreiungsoptionen s. Anlage 2 Ziffer 3 

3.5 Anlagen zum gezielten Einleiten 
von gesammeltem Niederschlags-
wasser ins Grundwasser oder 
Oberflächengewässer, einschließ-
lich Regenklär- und 
Regenrückhaltebecken, zu errich-
ten oder zu erweitern 

nur zulässig bei ausreichender Reinigung durch flächen-
hafte Versickerung über den bewachsenen Oberboden 
und nur für Niederschlag, der im Wasserschutzgebiet an-
fällt verboten 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

3.6 Anlagen zum gezielten Einleiten 
von gereinigtem kommunalem, 
häuslichem oder gewerblichem Ab-
wasser ins Grundwasser 
(Versickern) zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehörige 
Anlagen zu errichten oder zu erwei-
tern 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.8 Abwasseranlagen sowie Grund-
stücksentwässerungsanlagen 
einschließlich Kleinkläranlagen zu 
betreiben 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen im Freien 

4.1 Straßen, Wege und sonstige Ver-
kehrsflächen (Flächen nach § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB, landwirt-
schaftliche sowie gewerbliche 
Hofflächen, die der Zufahrt, dem 
Umschlagen und der vorüberge-
henden Lagerung dienen können) 
zu errichten oder zu erweitern 

nur zulässig für öffentliche Rad-, Feld- und Waldwege, beschränkt-öffentliche 
Wege, Eigentümer- und Privatwege, ohne Geländeeinschnitte und bei breitflä-
chigem Versickern des ungesammelt abfließenden Niederschlagswassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten  

4.3 Potentiell wassergefährdende Ma-
terialien (z.B. Bauschutt, Recycling-
Baustoffe, Schlacke, Gleisschotter, 
Bodenmaterial, welches durch Alt-
lasten, Altlastenverdachtsflächen 
oder schädliche Bodenveränderun-
gen beeinflusst sein können) zum 
Straßen-, Wege- oder Wasserbau 
zu verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, Baustoff-
lager zu errichten oder zu erweitern 

nur zulässig für Baustelleneinrichtungen und die unver-
meidbare Lagerung der für die Baumaßnahme 
benötigten Baustoffe, wobei auswaschbare oder auslaug-
bare Materialien witterungsgeschützt zu lagern sind 

(auf die Nrn. 2.2 und 2.7 wird hingewiesen) 

verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurichten 
oder zu erweitern; Camping aller 
Art  

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.7 Öffentliche Veranstaltungen durch-
zuführen 

verboten 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicherheitsflä-
chen, Notabwurfplätze, militärische 
Anlagen und Übungsplätze zu er-
richten oder zu erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen durchzufüh-
ren 

verboten 

4.11 Kleingartenanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln auf Freilandflächen, die nicht 
der land- oder forstwirtschaftlichen 
oder gärtnerischen Produktion die-
nen (z. B. Verkehrswege, für die 
Allgemeinheit bestimmte Flächen 
wie Rasensport- und Golfplätze) 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und bedarfsgerechter Düngung 
mit den nach Nrn. 6.1 bis 6.3 zulässigen Stoffen 

nur zulässig bei 
standort- und be-
darfsgerechter 
Düngung mit Mine-
raldünger  

4.14 Ausführen von Hunden und Pfer-
den, Reiten und Befahren mit 
Pferdekutschen 

--- verboten 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen und zugehörige 
Kfz-Stellplätze (ohne Nr. 4.1) zu er-
richten oder zu erweitern 

nur zulässig bis 2 m Eingriffstiefe (auch zur Baugrunder-
kundung), wenn 

- kein häusliches oder gewerbliches Abwasser anfällt 
und  

- wenn die Gründungssohle mindestens 2 m über dem 
höchsten zu erwartenden Grundwasserstand1 liegt 

verboten 

5.2 Neue Baugebiete und wirkungsglei-
che Bauvorhaben auszuweisen 

verboten 

5.3  Stallungen zu errichten oder zu er-
weitern2 

verboten für neue landwirtschaftliche Anwesen, 

für bereits vorhandene landwirtschaftliche Anwesen oder 
Stallungen, die unmittelbar an vorhandene landwirt-
schaftliche Betriebe angrenzen nur zulässig 
entsprechend Anlage 2 Ziffer 5 

verboten 

 
2 Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an JGS-Anlagen“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), sowie auf die entsprechenden „Technischen Regeln wassergefährdende Stoffe (TRwS) JGS-
Anlagen“, DWA-Arbeitsblatt A 792 in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, die nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u. a. 
Leckageerkennung) und zu Betrieb und Überwachung enthalten; auf aktuellen Stand gemäß AwSV ist zu achten. 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfüllen 
von Jauche, Gülle, Silagesickersaft, 
Festmist und Gärfutter (JGS-Anla-
gen) zu errichten oder zu erweitern2 

nur zulässig im engen räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang mit Stallungen oder Biogasanlagen und mit 
Leckageerkennung der gesamten Anlage einschließlich 
Zuleitungen und frühestens 6 Wochen nach Anzeige der 
Maßnahme beim Landratsamt Rosenheim 

verboten 

5.5 Ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbe-
reitung oder zur Gärsub-
stratlagerung zu errichten oder zu 
erweitern2 

Nur zulässig für bereits vorhandene landwirtschaftliche 
Anwesen oder für Anlagen, die unmittelbar an vorhan-
dene landwirtschaftliche Betriebe angrenzen mit 
Auffangbehälter für Silagesickersaft, der bei Anlagen grö-
ßer 150 m³ entsprechend Nr. 5.4 herzustellen ist, sowie 
bei Gärsubstratlagerung zusätzlich mit Leckageerken-
nung mittels Dichtungsbahn und Dränschicht und mit 
Auffangmöglichkeit bei Leckage 

verboten 

5.6 gewässerbauliche Veränderungen 
vorzunehmen, welche Grundwas-
serströmung und -beschaffenheit 
beeinflussen können 

verboten 

6 bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, Fest-
mist, Festmistkompost und 
Gärresten 

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 
verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen organischen 
und mineralischen Stickstoffdün-
gern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung aller aktuellen fachlichen Regeln und Rechtsvor-
schriften, einschließlich einer betriebsgrößenunabhängigen Aufzeichnung von 
Düngebedarfsermittlung und Nährstoffbilanz gemäß Düngeverordnung3 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 

- Stoffen nach Abfallverzeichnis-
Verordnung -AVV- (insbesondere 
Schlämme jeglicher Art), 

- klärschlammhaltigen Düngemit-
teln, 

- Düngemitteln bzw. Gärresten bzw. 
Kompost mit Anteilen von behan-
delten oder unbehandelten 
Bioabfällen oder tierischen Neben-
produkten 

verboten, 

ausgenommen Kompost 

- mit RAL-Prüfzeugnis „geeignet für WSZ III“ 

- aus der Eigenkompostierung in Hausgärten 

 

verboten 

6.4 Lagern von Festmist, Sekundärroh-
stoffdünger oder Mineraldünger auf 
unbefestigten Flächen 

nur zulässig für Kalkdünger, Mineraldünger und Schwarz-
kalk 

(auf die Pflicht zur dichten Abdeckung gegen Nieder-
schlag wird hingewiesen) 

verboten 

6.5 Lagern von Gärfutter- oder Gärsub-
strat außerhalb ortsfester Anlagen  

nur zulässig in allseitig dichten Foliensilos bei Siliergut 
ohne Gärsafterwartung sowie Ballensilage 

verboten 

 
3 Unabhängig davon sind bezüglich der Düngung auch stets die Anforderungen der jeweils gültigen Düngeverordnung (DüV) einzuhalten. 
Enthält diese strengere Regelungen, sind diese als höherrangiges Bundesrecht von sich heraus zu beachten. 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6.6 ganzjährige Bodendeckung durch 
Zwischen- oder Hauptfrucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich.  

Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche darf erst 
ab 01. November erfolgen.  

Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 01. April eingearbeitet werden 

6.7 Beweidung jeglicher Art, Freiland-
tierhaltung (auch in Zusam-
menhang mit ortsveränderlichen 
Geflügelställen), Koppel- und 
Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grünland ohne flächige Verletzung der 
Grasnarbe (siehe Anlage 2, Ziffer 6) oder für bestehende 
Nutzungen, die unmittelbar an vorhandene Stallungen 
gebunden sind 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter zu 
errichten; 

Wildkirrungen, Aufbrechen und Ver-
graben von Wild/ Wildresten  

--- verboten 

6.9 Anwendung chemischer Pflanzen-
schutzmittel aus Luftfahrzeugen 
oder zur Bodenentseuchung 

verboten 

6.10 Bewässerung landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzter Freiland-
flächen 

nur zulässig bis zu einer Bodenfeuchte von 70 % der 
nutzbaren Feldkapazität und mit Dokumentation der tägli-
chen Bewässerungsmengen 

verboten 

6.11 Landwirtschaftliche Dränge und zu-
gehörige Vorflutgräben anzulegen, 
zu ändern oder zu erneuern 

verboten, 

ausgenommen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 
an bereits bestehenden Einrichtungen, mit schonenden 
Verfahren 4 Wochen nach Anzeige beim Landratsamt 
Rosenheim 

verboten, 

ausgenommen In-
standsetzungs- und 
Pflegemaßnahmen 
an bereits bestehen-
den Einrichtungen, 
mit schonenden Ver-
fahren nach Be-
freiung i. S. v. § 4 
dieser Verordnung 
beim Landratsamt 
Rosenheim 

6.12 besondere Nutzungen im Sinne der 
Anlage 2, Ziffer 7 neu anzulegen 
oder zu erweitern  

nur Beerenanbau, Baumschulen und forstliche Pflanzgärten zulässig 

6.13 Anlegen von Rückegassen nur zulässig unter Beachtung des LfU-Merkblattes 1.2/10 
„Forstwegebau und Holzernte im Wasserschutzgebiet“ 

nur zulässig wie in 
Zone III, 4 Wochen 
nach Anzeige beim 
Landratsamt Rosen-
heim 

6.14 Forstliche Hiebemaßnahmen, Kahl-
hiebe und wirkungsgleiche 
Maßnahmen 

nur zulässig im Rahmen schonender Bewirtschaftung gem. Art. 14 BayWaldG; 
Kahlhiebe nur in besonders begründeten Fällen (wie z.B. Windwurf, Schädlings-
befall, etc.) und bis zu einer Fläche von 0,5 ha mit Genehmigung durch das 
Landratsamt Rosenheim (s. Anlage 2, Ziffer 8) 

6.15 Rodung verboten 

6.16 Lagerung von Hackschnitzeln au-
ßerhalb von Gebäuden  

nur zulässig für unbehandeltes Material und bei ständiger 
Abdeckung gegen Niederschläge  

verboten 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6.17 Nasskonservierung von Rundholz verboten 

 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen verboten. Das Betreten 

ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öf-
fentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
 

§ 4 Befreiungen 
 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von Einschränkungen, Verboten und Handlungspflichten des § 3 sowie von Duldungs- 

und Handlungspflichten nach §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG. 
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden 

werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Rosenheim vom Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere 

Zustand wiederhergestellt wird, soweit es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Schutz der Wasserversorgung 
erfordert. 

 
(4) Sind für die Zwecke der Wassergewinnung und -ableitung Befreiungen von Verboten und Beschränkungen des § 3 Abs. 

1 und 2 bezüglich der Nrn. 3.5 und 5.1 erforderlich, so hat der Träger der öffentlichen Wasserversorgung, die durch 
diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragte die erforderlichen Baumaßnahmen und Schutzvorkeh-
rungen frühzeitig mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim abzustimmen. Für dringende Abhilfemaßnahmen in 
Notfällen gilt die Befreiung als erteilt, sofern die das Landratsamt Rosenheim, das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
und das Staatl. Gesundheitsamt Rosenheim verständigt sind. 

 
 

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben die Beseitigung oder 

Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Er-
richtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Rosenheim zu 
dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG in Verbindung mit §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG Ent-

schädigung zu leisten. 
 
 

§ 6 Handlungs- und Duldungspflichten (§ 52 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 WHG) 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, dass die 

Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich 
gemacht werden. 

 
(2) Sie haben ferne Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln 

durch Beauftragte des Landratsamtes Rosenheim zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu 
dulden. 

 
(3) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtungen 

auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die 
durch diese Verordnung geschützt ist, oder des Landratsamtes Rosenheim zu dulden. 

 
(4) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 52 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 3 WHG und gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasser-
anlagen (Eigenüberwachungsverordnung -EÜV-) in der jeweils geltenden Fassung durch Bedienstete des Trägers der 
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder von ihm hiermit Beauftragte zu gestat-
ten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 
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(5) Sind Aufzeichnungen nach dieser Verordnung vorzunehmen, sind diese auf Verlangen dem Begünstigten und dem 
Landratsamt Rosenheim innerhalb von 4 Wochen vorzulegen. 

 
 

§ 7 Ausgleichsleistungen und Entschädigung (Art. 32, 57 BayWG, § 52 Abs. 4 und 5 WHG) 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen fest-

setzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den 
Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen nach Maßgabe des Art. 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayWG 
zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach Art. 32 
in Verbindung mit Art. 57 BayWG zu leisten. Die Höhe ergibt sich aus den zum Erreichen des Schutzzwecks tatsächlich 
erforderlichen Einschränkungen oder Mehraufwendungen. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Eigentum unzumutbar be-

schränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder durch andere Maßnahmen vermieden oder 
ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 Abs. 2 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG in Verbindung mit §§ 96 - 
98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten 

 
 

§ 8 Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist  
(Begünstigter) 

 
(1) Der Begünstigte hat das Eigentum an den Grundstücken im Fassungsbereich zu erwerben und den Fassungsbereich 

lückenlos so zu umzäunen, dass er von Unbefugten nicht betreten werden kann und einen wirksamen Schutz gegen 
den Zutritt von Wildtieren sowie Hauskatzen und Hunden bietet. Der Zaun (z.B. Stabmattenzaun) muss dazu ausrei-
chend tief in den Untergrund einbinden, so dass er nicht untergraben werden kann. Die Umzäunung ist ordnungsgemäß 
zu unterhalten. 

 
(2) Der Begünstigte hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die Hinweiszeichen auf 

eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu unterhalten, an denen es das Landratsamt Ro-
senheim anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung 
erforderlich ist. 

 
(3) Der Begünstigte hat die Engere Schutzzone (Zone II) mindestens monatlich, die Weitere Schutzzone (Zone III) mindes-

tens vierteljährlich zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in 
das Betriebstagebuch einzutragen und in den Jahresbericht nach § 5 EÜV aufzunehmen. Sofern eine Mängelbeseiti-
gung in einer der Gefährdungslage und Zumutbarkeit angemessenen Frist nicht erreicht werden kann, sind das 
Landratsamt Rosenheim und das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim zu verständigen. 

 
 Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und Festmistkompost in der Enge-

ren Schutzzone (Zone II) ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. Verstöße sind dem Landratsamt Rosenheim 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
Die Begehungen und Kontrollen sind im Jahresbericht nach § 5 EÜV zu dokumentieren. 

 
(4) Der Begünstigte hat die Vorlagen der Aufzeichnungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und § 5 EÜV in Verbindung mit § 52 Abs. 

1 Nr. 3 WHG jährlich vollständig und unaufgefordert vorzunehmen. Dies betrifft insbesondere auch die Daten zur Roh-
wasserbeschaffenheit. 

 
(5) Der Begünstigte hat im Schutzgebiet die Grundstücke mit Waldbestand im Benehmen mit dem Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten zu ermitteln und zwei Fertigungen des Schutzgebietsplanes mit den entsprechenden Ein-
tragungen bis spätestens 6 Monate nach Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung dem Landratsamt Rosenheim 
vorzulegen. 

 
(6) Der Begünstigte hat folgende Maßnahmen zur Sicherstellung der Wirksamkeit des Wasserschutzgebietes zu veranlas-

sen: 
 
 Für die Erschließungsstraßen und Wirtschaftswege im Wasserschutzgebiet sind Verkehrsbeschränkungen – ausge-

nommen Land-/Forstwirtschaft und Anliegerverkehr – erforderlich. Der Unternehmer hat bei nicht öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzu-
bringen und zu unterhalten, an denen es die Kreisverwaltungsbehörde anordnet. 
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§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG und Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einer Beschränkung, einem Verbot oder einer Handlungspflicht nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt oder einer 

Pflicht nach § 8 nicht nachkommt, 
2. eine im Wegen einer Befreiung nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen 

Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, oder 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach §§ 5 und 6 nicht duldet. 
 
 

§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rosenheim in Kraft. Mit dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Landratsamtes Rosenheim vom 12.02.1996, veröffentlicht im Amts-
blatt Nr. 3 des Landkreises Rosenheim vom 29.02.1996, außer Kraft. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 14.09.2023 
 
gez. 
 
Otto Lederer 
Landrat             (EAP. 8631) 
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Vollzug des Wasserverbandsgesetzes -WVG-; 
Bekanntmachung der Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Wasserbeschaffungsverbandes Tattenhausen vom 19.07.2006 
 
Vollzug des § 67 des Wasserverbandsgesetzes -WVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 1991 (BGBl 
I S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl I S. 1578), in Verbindung mit Art. 4 des Bayerischen 
Gesetzes zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes -BayAGWVG- (BayRS 753-5-UG) 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Der Wasserbeschaffungsverband Tattenhausen hat in der Verbandsversammlung vom 15.06.2023 gem. § 58 WVG eine 
Änderung der Verbandssatzung unter § 24 Nr. 4 und § 27 Abs. 2 der Verbandssatzung beschlossen.  
 
Die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 19.07.2006 wurde in der Fassung der Ausfertigung vom 31.08.2023 
gem. §§ 58 Abs. 2 Satz 1 und 72 Abs. 1 Satz 1 WVG in Verbindung mit Art. 2 BayAGWVG am 07.09.2023 durch das 
Landratsamt Rosenheim als örtlich und sachlich zuständige Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. 
 
Die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 19.07.2006 wird als Anlage zu diesem Amtsblatt bekannt gemacht. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 07.09.2023 
 
gez. 
 
Zallinger 
Regierungsdirektor          (EAPl 644) 
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Vollzug § 76 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes -WHG-  
und Art. 47 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes -BayWG-; 
Bekanntmachung zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ermittelten Überschwem-
mungsgebietes am Wildbach Prien von Fluss-km 0,0 bis 7,2 auf dem Gebiet der Marktgemeinde Prien a. Ch. und 
der Gemeinde Rimsting 
 
 
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um Hochwasser-
schäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich 
überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz -BayWG- verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die Über-
schwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1 BayWG).  
 
Auf dem Gebiet der Marktgemeinde Prien a. Ch. und der Gemeinde Rimsting im Landkreis Rosenheim wurde das Über-
schwemmungsgebiet für den Wildbachgefährdungsbereich am Wildbach Prien von Fluss-km 0,0 bis 7,2 berechnet und in 
der beigefügten Übersichtskarte dargestellt.  
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und Dokumentation einer von Natur aus 
bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder veränderbare Planung handelt. 
 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das hundertjährliche Hochwasser unter Berücksichtigung 
der wildbachtypischen Eigenschaften (Bemessungshochwasser - HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem 
Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal errechnet oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert 
handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. Die wildbachtypischen Eigenschaften um-
fassen ein zumindest streckenweise großes Gefälle, rasch und stark wechselnden Abfluss und zeitweise hohe 
Feststoffführung (insbesondere Schwemmholz, Sand, Kies und Geröll). 
 
Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in der beigefügten Übersichtskarte blau dargestellt. 
Die Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 (Ü1) und die Detailkarten im Maßstab M 1 : 2.500 (K1, K2 und K3) können im 
Landratsamt Rosenheim, Zimmer 04.016, sowie in der Marktgemeinde Prien a. Ch. und in der Gemeinde Rimsting täglich 
während der üblichen Dienstzeiten sowie im Internet unter www.landkreis-rosenheim.de eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete. 
Damit sind folgende Rechtswirkungen verbunden: 
 

Bauliche Schutzvorschriften 
 
Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 8 des Wasserhaushaltsgesetzes 
-WHG- die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Bau-
gesetzbuch -BauGB- untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des 
Hochwasserschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG). 
 
Ausnahmsweise kann das Landratsamt Rosenheim abweichend von genannten Verbot nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die 
Ausweisung neuer Baugebiete unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 
 
Nach § 78 Abs. 3 i.V.m. Abs. 8 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleiplänen für 
Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbe-
sondere zu berücksichtigen: 
 
1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 
 
Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend. 
 
Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 
und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht für die Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und 
Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes des Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 WHG). 
 
Im Einzelfall kann das Landratsamt Rosenheim abweichend von § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn 

1. das Vorhaben 
 

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verlorengehendem 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 



 

179 
 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 
 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 
 
Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichti-
gen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG). 
 

Sonstige Schutzvorschriften 
 
Gemäß § 78a Abs. 1 i.V.m Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls untersagt: 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können, 
2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rah-

men einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, 
3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 
4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder 

die fortgeschwemmt werden können, 
5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes 

gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen, 
7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 
 
Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen 
und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen zur Verbesse-
rung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des 
Messwesens sowie für Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewäs-
serbenutzungen erforderlich sind.  
 
Das Landratsamt Rosenheim kann im Einzelfall abweichend von den zuvor genannten Verboten Maßnahmen zulassen, 
wenn 
 
1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,  
2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und 
3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind 
 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a Abs. 2 Satz 1 
WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Nummern 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG). 
 
Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a Abs. 2 Satz 2 
WHG). 
 
Nach § 78a Abs. 3 i.V.m. Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle einer unmittelbar 
bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer unverzüglich aus dem 
Gefahrenbereich zu entfernen. 
 

Heizölverbraucheranlagen 
 
Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-
bieten verboten. Das Landratsamt Rosenheim kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine anderen weniger 
wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Heizölverbraucher-
anlage hochwassersicher errichtet wird. 
 
In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ins-
besondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen -
AwSV-. Wesentliche Änderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind zum Änderungszeitpunkt 
hochwassersicher auszuführen. Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 
AwSV gelten anstelle des § 50 insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betrei-
ber prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 AwSV zu 
beachten. 
 
Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamts über die Festsetzung eines Über-
schwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur 
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Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätes-
tens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Rosenheim höchstens um zwei 
weitere Jahre verlängert werden (Art. 47 Abs. 4 BayWG). 
 

Weitere Informationen 
 
Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Themenbereich Naturgefahren des 
UmweltAtlas Bayern für die Öffentlichkeit dokumentiert.  
Unter www.iug.bayern.de sind auch weitere Informationen zu Überschwemmungsgebieten sowie rechtliche Grundlagen und 
Hinweise zum Festsetzungsverfahren zu finden. Wasserspiegellagen sind beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu er-
fragen.  
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, den 28.08.2023 
 
gez. 
 
Otto Lederer 
Landrat            (34-6451-1 Sb) 
 

  

http://www.iug.bayern.de/
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WIRTSCHAFT, ARBEIT, GEWERBLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ, 
VERKEHR, ENERGIE 

 
 
 
Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Rosenheim an Unternehmen des 
Privatrechts für das Jahr 2021 (Beteiligungsbericht 2021) 
 
 
Der Beteiligungsbericht 2021 wurde dem Kreistag am 6. September 2023 vorgelegt.  
 
Der Bericht liegt ab sofort im Landratsamt Rosenheim, Wittelsbacherstr. 53, Zimmer 02.413 (Sachgebiet Finanzen), während 
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 06.09.2023 
 
gez. 
 
Sedlbauer 
Ltd. Regierungsdirektor 
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SONSTIGES 
 
 
 
Bekanntmachung der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn 
 
1. Die Sparurkunde Nr. 3161617802 wird für kraftlos erklärt. 
 
2. Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorgelegt 

worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung statt-
gegeben und die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

 
§ 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB 

 
 
Wasserburg am Inn, den 29.09.2023 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
 
 
 
Bekanntmachung der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn 
 
3. Die Sparurkunde Nr. 3162525608 wird für kraftlos erklärt. 
 
4. Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorgelegt 

worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung statt-
gegeben und die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

 
§ 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB 

 
 
Wasserburg am Inn, den 29.09.2023 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
 
 
 
Bekanntmachung der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn 
 
5. Die Sparurkunde Nr. 4153341161 wird für kraftlos erklärt. 
 
6. Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorgelegt 

worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung statt-
gegeben und die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

 
§ 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB 

 
 
Wasserburg am Inn, den 29.09.2023 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
 
 
 
Bekanntmachung der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn 
 
7. Die Sparurkunde Nr. 3165031042 wird für kraftlos erklärt. 
 
8. Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorgelegt 

worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung statt-
gegeben und die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

 
§ 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB 

 
 
Wasserburg am Inn, den 29.09.2023 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
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MJacklbauer
Textfeld
Anlage 1



Anlage 2 
 
zur Verordnung des Landratsamtes Rosenheim über das Wasserschutzgebiet im Gemeinde-
gebiet Eggstätt und im Marktgebiet Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, zum Schutz der 
Brunnen IV und V Schlicht für die öffentliche Wasserversorgung der Wasserwerk Endorf 
GmbH & Co. KG vom 30.08.2023 
 
 
Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 und 6 
 
Die Anzeige nach Nrn. 2.2, 2.3, 2.6, 5.4, 5.5 und 5.6 muss Angaben zum Betreiber, zum Standort 
und zur Abgrenzung der Anlage, zu den wassergefährdenden Stoffen, mit denen in der Anlage 
umgegangen wird, zu bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den technischen 
und organisatorischen Maßnahmen, die für die Sicherheit der Anlage bedeutsam sind, enthalten. 
 
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 
 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nrn. 2.2, 2.3 und 2.6) 

In der weiteren Schutzzone (Zone III) sind nur zulässig: 
 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdi-
sche Anlagen für aufschwimmende flüssige Stoffe (z.B. biogene Öle wie Rapsöl) ge-
mäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern 
sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; 
der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wasserge-
fährdender Stoffe aufnehmen können, 

 
2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für 

aufschwimmende flüssige Stoffe (z.B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 7 AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüs-
tet sind, 

 
3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, ent-

sprechend den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV. 
 

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die 
Prüffristen gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten weiteren Schutzzone (Zone 
III), auch für bereits bestehende Anlagen. 

 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur re-
gelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen ge-
stellt. 

 
3. Ausbringen von Abwasser (zu Nr. 3.4) 

Für abgelegene Anwesen nach Art. 41 Abs. 2 BayBO kann in der weiteren Schutzzone (Zone 
III) im Einzelfall auf Antrag im Rahmen einer Befreiung der Ausbringung des Gemisches aus 
vorbehandeltem Abwasser mit Gülle/Jauche zugestimmt werden, wenn die dünge- und abfall-
rechtlich ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung gesichert ist.  
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4. Betreiben von Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Klein-
kläranlagen (zu Nr. 3.8) 

 
Tab. 1: Einzuhaltende Prüffristen 

Behandlungsanlagen/  
Leitungstyp 

Prüfungsintervalle/Prüfungsart 

Weitere Schutzzone III Engere Schutzzone II 

1. Öffentliche Abwasseranalgen 

1.1 Abwasserbehandlungsanlagen, 

Mischwasserentlastungsbauwerke,  

Regenklär- und Rückhaltebecken 

Dichtheitsprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung  

alle 3 Jahre* 

1.2 kommunale Abwasserlei-

tungen und Schächte 

eingehende Sichtprüfung  

alle 5 Jahre,  

Dichtheitsprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung  

alle 3 Jahre* 

2. Private Abwasseranlagen 

2.1 Abwasserleitungen und Schächte für 

häusliches Abwasser 

Eingehende Sichtprüfung 

alle 10 Jahre 
Dichtheitsprüfung alle 5 Jahre* 

2.2 Kleinkläranlagen Dichtheitsprüfung alle 10 Jahre Dichtheitsprüfung alle 3 Jahre* 

2.3 Abwasserleitungen und Schächte  

für gewerbl./industrielles Abwasser 

nach einer Behandlungsanlage 

eingehende Sichtprüfung alle  

10 Jahre 

Dichtheitsprüfung  

alle 5 Jahre 

2.4 Behandlungsanlagen für gewerbl./in-

dustrielle Abwasser, Abwasserleitungen 
und Schächte vor einer Behandlungsan-

lage 

eingehende Sichtprüfung alle  
5 Jahre 

Dichtheitsprüfung  
alle 3 Jahre 

für Druckleitungen gelten grundsätzlich halbierte Prüffristen 

Nachweis der erstmaligen Prüfung nach Erlass dieser Verordnung innerhalb von 2 Jahren 

*Änderungsanträge können im Rahmen einer Befreiung befürwortet werden, wenn kein „sehr hohes“ Gefähr-

dungspotential vorliegt. Die Beurteilung des Gefährdungspotentials gem. LfU-Merkblatt 4.3/16 durch ein hyd-

rogeologisches Fachbüro ist vom Betreiber zu beauftragen und die Einstufung zusammen mit einem Vor-

schlag für die Verlängerung des Prüfintervalls der KVB vorzulegen. 

 

5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nrn. 5.3, 5.4 und 5.5) 

5a) Stallungen und JGS-Anlagen errichten oder erweitern (zu Nr. 5.3 und 5.4)  

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das DWA-
Arbeitsblatt A 792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur 
durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungsgemä-
ßen Zustand der Anlagen einschließlich der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme, nach einer 
Erweiterung (und wiederkehrend alle 5 Jahre) durch einen Sachverständigen nach AwSV 
prüfen zu lassen. 

Eine Errichtung, wesentliche Änderung oder Erweiterung der Anlagen ist mindestens 6 Wo-
chen im Voraus der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit den erforderlichen Antrags-
unterlagen anzuzeigen. Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsan-
sprüchen nach Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG auch dem Wasserversorgungsunternehmen 
vorzulegen. Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem 
Wasserversorgungsunternehmen 2 Wochen vorher anzuzeigen. 

 



Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssigkeits-
undurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische Rissbreite 0,2 
mm) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

 
5aa) Stallungen 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu glie-
dern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des 
laufenden Betriebes reparierbar sind. 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, 
dass eine Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes 
möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Spei-
cherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden.  

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus in Zone III A vorhandenen Anwe-
sen entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

Für Güllekeller, Güllekanäle und Rohrleitungen gelten die Anforderungen an JGS-Anlagen. 
 
5ab) JGS-Anlagen 

Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 für JGS-Anlagen nur Bauprodukte, Bau-
arten oder Bausätze verwendet werden für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weise unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen vorliegen.  

JGS-Lageranlagen für flüssige, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen unabhängig 
vom Gesamtvolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben 
werden. 

JGS-Lageranlagen für feste, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen bei Lagerhöhen 
über 3 m oder mehr als 1.000 m³ Lagervolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem 
errichtet und betrieben werden, das bei Undichtheit die Leckagen in einen dichten Behälter 
ableitet. 

Die Dichtheit von JGS-Behältern sowie von Gülle- bzw. Jauchekanälen ist mittels Leckage-
erkennungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens vierteljährlich zu kon-
trollieren; eine jährliche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das Leckageerken-
nungssystem ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (z. B. DIBt-
Zulassung Z-59.26). Die besonderen Bestimmungen der Zulassung sind zu beachten. 

Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft dicht 
auszuführen z. B. mit Fugenbändern oder -blechen. 
Bei JGS-Anlagen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Biogasanla-
gen (vgl. § 2 Abs. 14 AwSV) gelten die Anforderungen an Biogasanlagen in § 3 Nr. 2.4 
WSG-VO zu beachten.  

 
5b) Dichtheitsprüfung für bestehende JGS-Anlagen (zu Nr. 5.5) 

Für im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen der Ziffer 
10 des DWA-Arbeitsblattes A 792 hinsichtlich der Dichtheitsprüfung unabhängig vom Anla-
genvolumen, sofern keine Leckageerkennung vorhanden ist. 
Die Prüfintervalle betragen: 

 Weitere Schutzzone III:  5 Jahre 
 
6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinder-
weide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwe-
gen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 

 



7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 
Nutzungen (zu Nr. 6.12) 

Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 
Nutzungen: 
 Weinbau 
 Beerenanbau 
 Hopfenanbau 
 Tabakanbau 
 Gemüseanbau, ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der üblichen Fruchtfolge 
 Zierpflanzenanbau 
 Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
 Energiepflanzenanbau, der einer üblichen ackerbaulichen Nutzung nicht vergleichbar ist 

(z.B. Energiewälder, Kurzumtriebsplantage mit chemischer Unkrautregulierung) 
 

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 
Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der 
Anbaufläche. Eine Befreiungsperspektive gem. § 52 Abs. 1 Satz 3 besteht insbesondere für 
Kulturen, die ohne chemischen Pflanzenschutz und intensive Düngung betrieben werden. 
 

8. Kahlhiebe und wirkungsgleiche Maßnahmen (zu Nr. 6.14) 

Kahlhieb liegt vor, wenn auf einer Waldfläche in einem oder in wenigen kurz aufeinander folgen-
den Eingriffen alle aufstockenden Bäume entnommen werden, ohne dass bereits eine ausrei-
chende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist. Zusätzlich zum schlagartig einsetzenden er-
heblichen Nährstoffüberangebot bewirkt der gleichzeitige Umschlag des Bestandsklimas in Frei-
flächenbedingungen eine massive Mineralisation organischer Substanz mit schubweiser Nit-
ratauswaschung ins Grundwasser. Eine dem Kahlhieb wirkungsgleiche Maßnahme ist die Licht-
hauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch ebenfalls Freiflächen-
bedingungen entstehen. Kahlhiebe sind nach Art. 14 BayWaldG im Hochwald zu vermeiden, im 
Schutzwald eigens erlaubnispflichtig. Erscheint im sachlich begründeten Einzelfall ein Kahlhieb 
o. ä. im Wasserschutzgebiet unumgänglich, so bedarf dieser der Befreiung durch die Kreisver-
waltungsbehörde, unter der Voraussetzung, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der Grund-
wasserbeschaffenheit dadurch nicht zu besorgen ist.  
 
Ist nach Kalamitäten infolge von Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall eine um-
gehende Aufarbeitung erforderlich und nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und 
daher u.U. nur durch Kahlhieb möglich, so genügt die Anzeige beim Landratsamt Rosenheim 
unter Vorlage der forstfachlichen Feststellung und Bestätigung der Notwendigkeit und Dringlich-
keit durch den zuständigen Revierleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Unbeschadet Nr. 6.15 bleibt eine Rodung verbliebener Wurzelstöcke verboten (bzw. in unaus-
weichlichen Fällen einer Befreiung nach § 4 dieser Verordnung vorbehalten). 
 



Paul Hof 
Verband orsteher 

genehmigt 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim)  0 3_ 

Seisenberger 

Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Tattenhausen zur Änderung der 
Verbandssatzung des Wasserbeschaffungsverbandes Tattenhausen vom 19.07.2006 
(KAM RO Nr. 12 vom 25.08.2006) 

Der Wasserbeschaffungsverband Tattenhausen erlässt aufgrund des § 58 des Wasserver-
bandsgesetzes -VVVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 1991 (BGBI I 
S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBI I S. 1578), i.V.rn_ § 34 der 
Verbandssatzung vom 19.07.2006 folgende 

Satzung 

§1 

§ 24 Nr. 4 der Verbandssatzung erhält folgende Fassung: 
Die Ladungsfrist beträgt mindestens 10 Tage. 

§2 

§ 27 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
Die Verbandsversammlung beschließt mit der Mehrheit der in der Satzung vertretenden 
Stimmen. Es wird in offener Abstimmung abgestimmt, es sei, die Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder wünscht eine geheime Abstimmung und stimmt dieser zu. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. 

§3 

Im Übrigen bleibt die Satzung unverändert. 

§4  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Rosenheim in Kraft. 

Tattenhausen, den 31.08.2023 
Wasserbeschaffungsverband Tattenhausen 
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